
Gutachtenauftrag und Vergütungsvereinbarung 
 
 

Hiermit beauftrage ich das Kfz-Sachverständigenbüro Kfz-Sachverständiger Wolf Stremetzne, Buchenweg 17, 79664 Wehr 
– nachstehend „SV“ genannt – zum Zwecke der Beweissicherung sowie der Feststellung und Begutachtung des mir entstandenen Schadens aus 
dem nachfolgenden Verkehrsunfall: 

 

Unfallzeit und –ort:    Polizei-Az.:      

 
Auftraggeber (Geschädigter): 
Name / Vorname: 
Straße / Nr.: 
PLZ / Ort: 
amtl. Kennzeichen: - 
Tel.: / 
Vorsteuerabzugsberechtigt: ⃝ ja   /   ⃝  nein 

Schädiger / VN: 
Name / Vorname: 
amtl. Kennzeichen: - 
Haftpflichtversichert bei:  

Versicherungs-Nummer:  
Schadensnummer: 

mit der Erstellung eines Schadensgutachtens. Der SV erhält als Vergütung für die Gutachtenerstellung ein Grundhonorar, das sich am ermittelten 
Schaden orientiert gemäß der umseitig abgedruckten Preisliste. Zusätzlich erhält der SV Nebenkosten in Anlehnung an das JVEG. Auch insoweit 
gilt die umseitig abgedruckte Preisliste. Für die Begutachtung erforderliche Leistungen Dritter (beispielsweise Achsvermessung, Demontagen, 
Hebebühneneinsatz) werden gegen Beleg als Teil des Werklohnes erstattet. Bereits für die Begutachtung erfolgte Fahrten des Sachverständigen 
werden nach der umseitigen Nebenkostenvereinbarung abgegolten. 

 
Belehrung zum Widerrufsrecht für Verbraucher (nur gültig bei Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume des SV) 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsschlusses diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die o.g. 
Adresse des SV senden. Da das Gutachten vereinbarungsgemäß sofort erstellt werden soll, ist im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ein 
angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang 
der vertraglich vorgesehenen Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, 
können Sie hierzu das gesetzlich nicht vorgeschriebene Musterwiderrufsformular der Anlage 2 zu Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 2 
Nr. 2 EGBGB benutzen. Durch Ihre unten stehende Unterschrift bestätigen Sie, über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen belehrt 
worden zu sein und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. 

 
 

  , den . .     
(Unterschrift Auftraggeber) (Unterschrift SV) 

 
Abwicklung der Vergütung des Sachverständigen; Abtretungen der Ansprüche 

Der Sachverständige (SV) nutzt die Leistungen der Deutsche Verrechnungsstelle AG, Schanzenstraße 30, 51063 Köln (DVS AG). Die DVS AG über-
nimmt die Abwicklung der nachfolgend benannten Ansprüche gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung bzw. dem Halter oder dem 
Fahrer des unfallbeteiligten gegnerischen Fahrzeugs für den Geschädigten und den SV. Hierzu vereinbaren der Geschädigte, der SV und die DVS 
AG folgendes: 
1. Der Geschädigte tritt seinen Anspruch auf Erstattung des Sachverständigenhonorars für die Erstellung des Beweissicherungsgutachtens gegen 
den Fahrer, den Halter und den Haftpflichtversicherer des unfallbeteiligten gegnerischen Fahrzeugs in Höhe des Honoraranspruchs des SV (Grund-
honorar und Nebenkosten, zzgl. der USt., sofern keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht) – nachfolgend zusammenfassend „der Schadenser-
satzanspruch“ genannt - an den SV ab. 
2. Durch diese Abtretung muss sich der Geschädigte nicht selbst an die Anspruchsgegner wenden. Nur dann, wenn eine (vollständige) Durchset-
zung des Anspruchs gegen die Anspruchsgegner nicht möglich ist, kann der Geschädigte auf Zahlung des (Rest-)Honorars in Anspruch genommen 
werden, allerdings nur in Höhe des nicht regulierten Teilbetrags und nur dann, wenn zuvor der vorstehend unter Ziff. 1 abgetretene Schadenser-
satzanspruch an den Geschädigten zurückabgetreten wurde.  
3. Der SV nimmt die Abtretung des Schadensersatzanspruchs zu den vorstehenden Bedingungen an. Der SV nimmt keinerlei eigene Maßnahmen 
zur Regulierung des Schadens vor, sondern bietet hiermit der DVS AG den Werklohnanspruch nach der vorstehenden Vereinbarung (Grundhono-
rar, Nebenkosten, Fremdkosten) sowie den an ihn abgetretenen Schadensersatzanspruch zur Abtretung an. Die DVS AG nimmt das Abtretungsan-
gebot des SV hiermit an; der SV verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. 
4. Für den Fall, dass die Abtretung des Schadensersatzanspruchs an den SV aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist oder sich im Nachhinein als 
unwirksam erweist, so tritt der Geschädigte den Schadensersatzanspruch hilfsweise unmittelbar an die DVS AG ab. Die DVS AG nimmt die Abtre-
tung an; der Geschädigte verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Ziff. 2 gilt für diesen Fall entsprechend.  
 
 
__________________________________________  ________________________________________ ________________  
(Unterschrift Auftraggeber / Geschädigter)   (Unterschrift SV)                  (DVS AG) 



Nebenkosten
netto brutto

1. Ausfertigung
Schreibkosten pro Seite (Gutachtenseiten) 1,40 € 1,67 €
Druck s/w pro Seite (Kalkulationsseiten) 0,50 € 0,60 €
je Foto 2,00 € 2,38 €

2. und 3. Ausfertigung
Druck s/w pro Seite (Gutachten- & Kalkulationsseiten) 0,50 € 0,60 €
Druck Farbe (Anzahl der Seiten mit Fotos) 1,00 € 1,19 €

Überlassung als PDF pro Dokument/pro E-Mail 1,50 € 1,79 €

Fahrkosten
max. 50 km (Hin- & Rückweg) - je gefahrener km 0,70 € 0,83 €

Porto / Telefon pauschal 15,00 € 17,85 €

EDV-Abrufgebühr gegen Beleg max. 20,00 € max. 23,80 €

EDV-Kfz-Bewertung gegen Beleg max. 20,00 € max. 23,80 €
* Die Schadenhöhe wird definiert als ermittelte Reparaturkosten (netto) zzgl. einer eventuellen merkantilen Wertmin-
derung und im Totalschadenfall als Wiederbeschaffungswert brutto. Schadenhöhen über 30.000,00 € werden auf Basis 
der Tabelle extrapoliert. 

Preisliste für die Erbringung von Gutachterleistungen (Grundhonorar und Nebenkosten) 
 

Schadenhöhe * Grundhonorar 
bis netto brutto 

1.000,00 € 280,50 € 333,80 € 
1.250,00 € 316,50 € 376,64 € 
1.500,00 € 347,00 € 412,93 € 
1.750,00 € 373,50 € 444,47 € 
2.000,00 € 396,50 € 471,84 € 
2.250,00 € 417,50 € 496,83 € 
2.500,00 € 439,00 € 522,41 € 
2.750,00 € 459,50 € 546,81 € 
3.000,00 € 479,00 € 570,01 € 
3.250,00 € 497,50 € 592,03 € 
3.500,00 € 516,00 € 614,04 € 
3.750,00 € 534,00 € 635,46 € 
4.000,00 € 552,00 € 656,88 € 
4.250,00 € 570,00 € 678,30 € 
4.500,00 € 586,00 € 697,34 € 
4.750,00 € 602,00 € 716,38 € 
5.000,00 € 617,50 € 734,83 € 
5.250,00 € 633,00 € 753,27 € 
5.500,00 € 648,00 € 771,12 € 
5.750,00 € 662,00 € 787,78 € 
6.000,00 € 678,50 € 807,42 € 
6.500,00 € 703,00 € 836,57 € 
7.000,00 € 726,00 € 863,94 € 
7.500,00 € 749,50 € 891,91 € 
8.000,00 € 774,50 € 921,66 € 
8.500,00 € 799,50 € 951,41 € 
9.000,00 € 824,50 € 981,16 € 
9.500,00 € 850,00 € 1.011,50 € 

10.000,00 € 878,00 € 1.044,82 € 
10.500,00 € 904,00 € 1.075,76 € 
11.000,00 € 928,50 € 1.104,92 € 
11.500,00 € 953,00 € 1.134,07 € 
12.000,00 € 979,50 € 1.165,61 € 
12.500,00 € 1.005,00 € 1.195,95 € 
13.000,00 € 1.030,50 € 1.226,30 € 
13.500,00 € 1.054,50 € 1.254,86 € 
14.000,00 € 1.078,00 € 1.282,82 € 
14.500,00 € 1.104,00 € 1.313,76 € 
15.000,00 € 1.132,00 € 1.347,08 € 
16.000,00 € 1.175,00 € 1.398,25 € 
17.000,00 € 1.216,50 € 1.447,64 € 
18.000,00 € 1.260,00 € 1.499,40 € 
19.000,00 € 1.304,00 € 1.551,76 € 
20.000,00 € 1.349,50 € 1.605,91 € 
21.000,00 € 1.394,50 € 1.659,46 € 
22.000,00 € 1.439,00 € 1.712,41 € 
23.000,00 € 1.485,50 € 1.767,75 € 
24.000,00 € 1.527,50 € 1.817,73 € 
25.000,00 € 1.575,50 € 1.874,85 € 
26.000,00 € 1.631,50 € 1.941,49 € 
27.000,00 € 1.671,50 € 1.989,09 € 
28.000,00 € 1.720,50 € 2.047,40 € 
29.000,00 € 1.762,50 € 2.097,38 € 
30.000,00 € 1.826,50 € 2.173,54 € 

 


